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1. Wettkampfsaison 2025 
Nach einem erfolgreichen Trainingsweekend der Aktivriege rückt die Wettkampfsaison nä-
her und es wird fleissig trainiert. In diesem Strättlig-Info findet ihr eine Übersicht mit der 
Turnfestsaison 2025, der Einladung zum Fototermin und der Änderung des Reglements zu 
Massnahmen bei Verstössen gegen das Ethikstatut. 
 
Auf ein zahlreiches Publikum und viele bekannte Gesichter in Wichtrach oder Lausanne wür-
den wir uns riesig freuen! J  
 
 
 
Mittelländisches Turnfest in Wichtrach 
 
Vom 29. Mai – 01. Juni 2025 steht unser erstes 
Turnfest dieser Saison an. Das Mittelländische 
Turnfest findet in Wichtrach statt. Wir starten mit al-
len vier Riegen im 3-teiligen Vereinswettkampf. 
 

 
Zeitplan: 
 
Samstag, 31. Mai 2025: 
 
Zeit Riege Ort 
11 : 12 Uhr Sprung Geräteturnen 3 
11 : 30 Uhr Rhönrad Geräteturnen 3 
13 : 42 Uhr Reck Geräteturnen 1 
14 : 42 Uhr Gymnastik Gymnastik Rasen 1 

 
 
Weitere Informationen zum Wettkampf findet ihr auf der Homepage:  
 
https://www.wichtrach2025.ch/startseite.html 
 
 
 
 

  

https://www.wichtrach2025.ch/startseite.html
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Eidgenössisches Turnfest in Lausanne 
 
Vom 12. - 22. Juni 2025 findet der Höhepunkt der 
diesjährigen Turnsaison statt: das Eidgenössische 
Turnfest in Lausanne. Ein einzigartiger Anlass, der 
tausende Turnerinnen und Turner aus der ganzen 
Schweiz zusammenbringt. 
 

Unsere Geräteturner*innen ab Kategorie 5 treten vom 12. bis 15. Juni im Einzelwettkampf 
an. Priska Plüss und Céline Giger nehmen zudem noch in der Disziplin Sie + Er / Sie + Sie 
teil. 

Am 21. Juni steht der 3-teilige Vereinswettkampf auf dem Programm. In den vier Disziplinen 
Reck, Sprung, Rhönrad und Gymnastik zeigt der TV Thun-Strättligen ihr Bestes. 
 
 
 
Zeitplan Einzelwettkämpfe Geräteturnen: 
 
 
Donnerstag, 12. Juni 2025: 
 
Zeit Kategorie 

07 : 30 Uhr K5 Turnerinnen 
13 : 20 Uhr Sie + Er / Sie + Sie 

 
Samstag, 14. Juni 2025: 
 
Zeit Kategorie 

07 : 30 Uhr K6 Turnerinnen 

11 : 15 Uhr K6 Turner 

 
Sonntag, 15. Juni 2025: 
 
Zeit Kategorie 
07 : 30 Uhr K7 Turnerinnen 

18 : 45 Uhr KD Turnerinnen 

 
 
 
 



 Strättlig-Info                   05/2025 
 

TV THUN-STRÄTTLIGEN   4 

 
Zeitplan Vereinswettkampf Aktive: 
 
Samstag, 21. Juni 2025: 
 
Zeit Riege Ort 
14 : 42 Uhr Gymnastik Gymnastik Rasen 1 
16 : 30 Uhr Rhönrad Getu A – Halle 1 
16 : 30 Uhr Sprung Getu A – Halle 3 
18 : 24 Uhr Reck Getu A – Halle 1 

 
 
Weitere Informationen zum Wettkampf findet ihr auf der Homepage:  
 
https://lausanne2025.ch/de/ 
 
 
 

  

https://lausanne2025.ch/de/
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2. Einladung zum Fototermin und Apéro 
am 15.08.2025 

 
Liebe Strättligerinnen, liebe Strättliger 
 
Im Rahmen unseres Jubiläumsjahres laden wir alle Vereinsmitglieder herzlich zum gemein-
samen Fototermin mit anschliessendem Apéro ein. Dieser findet am Freitag, 15. August 
2025 um 20:00 Uhr in der Turnhalle Buchholz statt. 
 
 
Dresscode (Bitte beachtet folgende Kleidungsvorgaben): 
 
Getu- und Rhönrad-Jugend (Einzelturner*innen): 
 

§ Wettkampfdress 
§ Boys: Lange Hosen und schwarze Socken 
§ Girls: Haargummi, Getu ohne Socken / Rhönrad mit Wettkampfschuhen, keine offenen 

Haare 

Aktive, Ehren- und Freimitglieder: 
 

§ Vereinsshirt oder Poloshirt 
§ Dunkle Jeans oder schwarze Hosen (Tights, Trainerhosen oder Stoffhosen) 

Falls jemand kein Shirt oder Polo besitzt, bitten wir euch, euch gegenseitig abzusprechen. 
 
 
Anprobe neuer Trainer 
 
Am selben Abend findet ausserdem die Anprobe für den neuen Trainer statt. Wer an diesem Termin 
verhindert ist, hat in der darauffolgenden Woche Gelegenheit, den Trainer anzuprobieren. 
 
Abmeldungen 
 
Abmeldungen bitte bis spätestens 10. August 2025 an: 
 
Elina Seiler 
 
📞  079 451 70 14 
 
📧  elina.seiler@bluewin.ch 
 
Wir freuen uns auf ein tolles gemeinsames Foto und einen gemütlichen Abend mit euch! 
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3. Änderung Reglement zu Massnahmen bei 
Verstössen gegen das Ethikstatut 
 
Dieses Massnahme- und Sanktionsreglement dient als Grundlage für den Umgang mit Verstössen 
gegen das Ethik-Statut, den Verhaltenskodex für Leiter:innen sowie die Werte des TV Thun-Strättli-
gen. 
 
1. Grundsätze 
 
- Verhältnismässigkeit: Die Sanktionen müssen im Verhältnis zur Schwere des Verstosses stehen. 
- Fairness: Jede betroffene Person hat Anspruch auf Anhörung und faire Behandlung. 
- Prävention: Ziel der Sanktionen ist es, zukünftige Verstösse zu vermeiden und die Vereinswerte zu 
schützen. 
- Das Interventionsschema von Swiss Olympic (Beilage 1) dient als Grundlage zum Vorgehen bei 
Verdacht auf eine Verletzung der Integrität innerhalb des Vereins.  
 
2. Verfahren 
 
- Die Ansprechpersonen Prävention prüfen Verdachtsmomente auf Verstösse gegen das Ethik-Sta-
tut sowie strafbare Handlungen selbständig. Sie dokumentieren das Vorgehen vollständig.  
- Ein Verdacht auf Verstoss gegen das Ethik-Statut wird von den Ansprechpersonen Prävention in-
tern gemäss dem Interventionsschema von Swiss Olympic (Beilage 1) geprüft.  
- Ein Verdacht auf strafbare Handlungen wird unverzüglich Swiss Sport Integrity gemeldet. Ebenfalls 
wird der Vorstand informiert. 
- Feststellung des Verstosses: Der Vorstand prüft die gemeldeten Vorfälle unter Beizug aller relevan-
ten Informationen. 
- Anhörung der betroffenen Person: Der betroffenen Person wird Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. 
- Sollte ein Verstoss gegen das Ethik-Statut oder den Verhaltenskodex der Leiter:innen vorliegen, 
kann eine vereinsinterne Sanktion ausgesprochen werden.  
- Entscheidung: Der Vorstand entscheidet über die Sanktion und teilt diese schriftlich mit. 
- Rekursmöglichkeit: Die betroffene Person kann innerhalb von 14 Tagen schriftlich Einspruch erhe-
ben und diesen begründen. Der Vorstand entscheidet abschliessend. 
- Ist die betroffene Person mit dem abschliessenden Entscheid des Vorstands nicht einverstanden, 
wird der Fall Swiss Sport Integrity gemeldet.  
  



 Strättlig-Info                   05/2025 
 

TV THUN-STRÄTTLIGEN   7 

3. Sanktionen bei Verstössen 
 

Falls ein Verstoss festgestellt wird, kann der Vorstand des TV Thun-Strättligen auf Antrag der An-
sprechpersonen Prävention folgende Massnahmen ergreifen: 
 
a. Verwarnung 

Eine schriftliche oder mündliche Verwarnung, die auf die Nichteinhaltung von Regeln hinweist und 
die betroffene Person zur Einhaltung ermahnt. 
 
b. Veränderung des Aufgabengebiets 

Anpassung oder Einschränkung der Aufgabenbereiche der betroffenen Person, um eine Wiederho-
lung des Fehlverhaltens zu verhindern. 
 
c. Suspendierung 

Suspendierung von Training und/oder Wettkampf für eine angemessene Dauer, die anhand der 
Schwere des Verstosses festgelegt wird. 
 
d. Beendigung der Vereinsmitgliedschaft  

Beendigung der Vereinsmitgliedschaft bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstössen. 
 
 
 
Gegen die Änderung des Reglements kann jedes stimm- und wahlberechtigte Mitglied unter Einhal-
tung einer 30- tägigen Frist seit Publikation bei der Präsidentin (Jannine Köppel, Schwäbisgasse 4, 
3600 Thun, praesidium@tvstraettligen.ch) schriftlich ein Referendum erheben. Die Hauptversamm-
lung entscheidet sodann an der nächsten Hauptversammlung über das Referendum sowie das Reg-
lement.  
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Nein Unklar

Vorgehen bei Verdacht auf eine Verletzung 
der Integrität innerhalb des Vereins.

Betro!ene Person erlebt Vorfall und meldet sich …
Drittperson (Jugendliche*r, Eltern, andere*r 
Trainer*in o.a.) beobachtet oder vermutet 

einen Vorfall und meldet ihn …

Ansprechperson im Verein erhält Meldung.

Meldung wortgetreu schriftlich festhalten.
Betro!ene Person und beschuldigte Person nicht 
befragen beziehungsweise konfrontieren.

Meldung bei Meldestelle Swiss Sport Integrity

Erstberatung
Vorprüfung
Beurteilung
Triage (Fachstellen)

Klärung des Fehlverhaltens gemäss den 
vereinsinternen Regeln und Abmachungen:

Dafür sind allenfalls Gespräche nötig mit
1. der betro!enen Person bzw. den betro!enen Personen
2. der beschuldigten Person
3. Melder*in
4. den Angehörigen
5. Drittpersonen

– Betro!ene Personen über die Einschätzung  
 informieren.
– Allfällige Unklarheiten und Kon"ikte mit 
 weiteren Beteiligen einzeln oder in einem 
 gemeinsamen Gespräch klären.
– Bei Bedarf: Drittpersonen in Kenntnis setzen.
– Siehe Fallbeispiel 5, Broschüre «Nähe – Distanz –  
 Grenzen» von Swiss Olympic 

– Weiter beobachten und 
 dokumentieren. 
– Interventionsmodell von 
 Zeit zu Zeit durchgehen, 
 allenfalls neu beurteilen.

Verdacht auf Verstoss gegen das Ethik-Statut

Fehlverhalten festgestellt?

Weiter auf Seite 2

Seite 1

– Nachsorge für betro!ene Personen organisieren.
– Weisungen an fehlbare Person erteilen.
– Fehlverhalten sanktionieren (Verwarnung, 
 Veränderung des Aufgabengebiets, Suspendier-
 ung, Entlassung).
– Sanktion dem Verband und J+S melden.
– Information der beteiligten Personen über den 
 Stand der Situation.
– Siehe Fallbeispiel 4, Broschüre
 «Nähe – Distanz – Grenzen» von Swiss Olympic.

Verdacht auf strafbare Handlung

Interventionsschema

Nein
Ja

Ja
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Disziplinarmassnahme (Ja/Nein)

Strafverfahren erö!net

– Der Verein hat Kenntnis, dass ein Strafverfahren erö!net wurde.
– Betro!ene Person schützen, begleiten. Klären: Wie kann sie
 weiterhin am Vereinsleben teilnehmen?
– Umgang mit der beschuldigten Person (z.B. Au"agen in Bezug 
 auf das Vereinsleben, Suspendierung, Entlassung)
– Einbezug der beschuldigten Person (Transparenz) 
 Wichtig: Auch wenn noch keine Verurteilung vorliegt, 
 kann der Verein, gestützt auf seine Regeln und Abmachungen 
 (Ethik-Charta, Ethik-Statut) Sanktionen aussprechen.

– Für das weitere Vorgehen: Fachstelle beiziehen.

Seite 2

Verfahren Swiss Sport Integrity Strafanzeige durch betro!ene Person

Möglichkeit zur Verhängung einer 
vorläu"gen Massnahme durch 
Swiss Sport Integrity während 

dem ganzem Prozess?

Bei Verdacht auf Verstoss 
gegen das Ethik-Statut

Bei Verdacht auf 
strafbare Handlung

Triage und Vorabklärungen, ggf. Weiter- 
leitung mit dem Einverständnis der  
betro!enen Person

Einleitung Untersuchungsverfahren

Schlussbericht mit Anträgen

Es muss geprüft werden, ob eine Weiterbeschäftigung der  
verurteilten Person gemäss dem Urteil überhaupt noch  
möglich ist.

Der Verein muss auch prüfen, ob eine Weiterbeschäftigung  
aufgrund der vereinsinternen Regeln und Abmachungen  
noch zulässig ist (siehe Seite 1).

Disziplinarkammer von Swiss Sport Integrity beurteilt gemäss Ethik-Statut

Wird die beschuldigte Person nicht verurteilt, muss der 
Verein den Vorfall gestützt auf die vereinsinternen Regeln 
und Abmachungen beurteilen (siehe Seite 1).

Verurteilung (Ja/Nein)

Disziplinarkammer kommuniziert gegenüber betro!enen Partnern, Organisationen im Verantwortungsbereich
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4. Unterstützung durch den Sportfonds 
 

Unser Verein wird durch finanzielle Mittel aus dem Sportfonds des Kantons Bern unterstützt. 
Diese Unterstützung trägt wesentlich zur Förderung unserer sportlichen Aktivitäten und zur Weiter-
entwicklung unseres Vereinslebens bei. 
 
 
Herzlichen Dank für die wertvolle Unterstützung! 
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5. Tätigkeitsprogramm 2025 
 

 
 
 

 

20.02.2025/cr 

Tätigkeitsprogramm 2025 

*Aktivitäten zum 125.-jährigem Jubiläum 

 

17. / 18. Mai Kantonalmeisterschaft Getu Zollikofen 

17. Mai Schachen-Cup Rhönrad Bonstetten 

24. / 25. Mai Oberländische Gerätemeisterschaft Spiez 

31. Mai / 1. Juni Mittelländisches Turnfest Aktive Wichtrach 

12. - 15. Juni  Eidgenössisches Turnfest Jugend Lausanne 

19. – 22. Juni Eidgenössisches Turnfest Aktive Lausanne 

28. Juni Rhönrad-Bräteln Ort noch offen 

5. Juli – 10. August Sommerferien  

15. August 
Jubiläumsapéro mit Fototermin (Aktive, Ju-

gend, Ehren- / Freimitglieder) 
Thun 

30. / 31. August Mittellandmeisterschaft Getu Zollikofen 

13. /14.  September Herbstmeisterschaft Getu Utzenstorf 

20. September Seelandmeisterschaft Getu (ab K5) Aarberg 

20. September –  
12. Oktober 

Herbstferien  

5. – 10. Oktober Trainingslager Rhönrad Ort noch offen 

11. Oktober Ehrenmitgliederausflug   

11. Oktober Getu-Cup Gstaad (ab K5) Gstaad 

18. / 19. Oktober Herbstpokal Rhönrad Zürich 

24. Oktober Oktoberfest Thun 

1. / 2. November 
Schweizermeisterschaft Getu Turner Ein-

zel / Mannschaften 
Pfäffikon 

8. / 9. November 
Schweizermeisterschaft Getu Turnerin-

nen Einzel / Gerätefinals 
Delémont 

15. / 16. November 
Schweizermeisterschaft Getu Turnerin-

nen Mannschaften / Sie + Er 
Aarau 
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20.02.2025/cr 

22. November Spielnachmittag Aktive Thun 

29. November Delegiertenversammlung TBO Adelboden 

6. / 7. Dezember Chlauscup Rhönrad Untersiggenthal 

13. Dezember Getu Grand-Prix (ab K5) Innertkirchen 

   

Termine 2026 

 

20. Dezember –  
4. Januar  

 
Weihnachtsferien 

 

5. Januar Trainingsbeginn  

13. Februar Hauptversammlung  
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6. Adressen 

Präsidentin  Jannine Köppel, Schwäbisgasse 4, 3600 Thun 

   Mobile: 078 918 99 90 

   praesidium@tvstraettligen.ch 

Vizepräsident               Flavia Lanz, Henri-Dunantstrasse 18, 3600 Thun 

  Mobile: 079 583 61 20 

  vize@tvstraettligen.ch 

Finanzen  Tanja Roth, Eigerweg 6, 3700 Spiez  

   Mobile: 079 472 28 35  

   finanzen@tvstraettligen.ch 

Sekretariat  Corina Rieder, Wabersackerstrasse 62, 3097 Liebefeld 

   Mobile: 079 836 90 27 

   sekretariat@tvstraettligen.ch 

                                        personendaten@tvstraettligen.ch 

Kommunikation  Maria Dubach, Industrieweg 2, 3612 Steffisburg 

                                         Mobile: 079 847 54 47 

   kommunikation@tvstraettligen.ch 

Chef Sport Aktive  Elina Seiler, Hännisweg 15e, 3645 Gwatt (Thun) 

                                         Mobile: 079 451 70 14  

   chef-sport-aktive@tvstraettligen.ch 

Chef Sport Jugend  Lara Zbinden, Winkelriedstrasse 38, 3014 Bern 

   Mobile: 079 815 50 05 

   chef-sport-jugend@tvstraettligen.ch 

 
 


